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1638 September 13 . , Zug A

SCHREIBEN VON [STADT- UND AMTSRAT] BEAT II . ZURLAUBEN AN DEN
STATTHALTER UND RAT HANS RUDOLF RAHN, ZÜRICH

"Uss des Herren an mich Verschinen Monats 1 ahgangnes fründtwolmeinli-
O

ches , undt bewüsten Holtzhandels der Steinerische Ansprach beträffen-
des Schryben , häte Jch Lengerst (wan Je die nothwendige erholung eines
gwüssen berichts der Sachen bewandtnuss ehender möglich gsyn wäre ) be-
andtworten Sollen : Pitt also zuvorderst mier disern Verzug nit Ze Un-

guotem uszedüten.

Füege Jme hiemit widerandtwortlich Zuo Vernemmen , dass nach dem A°

1628 3 von einem Ersamen [ Zuger ] Statt und Ambt Rath allhie ein Er-

khandtnuss ergangen , welcher massen , die Steinerische Ansprächer von

Sekhelm [ eister Jakob ] Zürchers [von Menzingen ] s [ elig ] wegen mit Holtz
an zweyen underschidenlichen ohrten , gnuogsamlich söllendt bezalt wer¬
den , So auch Jnen gezeigt , Sy demnach underschidenliche mahl , Solches



hinwägzeneimen ermahnet worden , da aber nach Verfliessung ettlicher
Jaren , theils von besagtem Holtz , den darby gelägnen güetern , wyl es
über die anbedingte Zil und tag gestanden : widerumb heimgefallen,
sidther auch gantz abwäg und verkolet worden , theils zwahr noch ste¬
hend ist , aber von H . [ alt ] Landtvogt [ der Freien Aemter , Peter]
Trinkhler , der solches umb ein 400 gl . wärtigen gültbrieff A° 1628*
dargezeigt , widerumb Vor ettwas Jaren Mit Recht zuo Menzingen angelan¬
get , den Steinerischen als man fürgibt mehr dan gnuogsam Verkhündt,
entliehen Jme wider zuo erkhent worden1 Us Ursachen wyl dardurch Jme
an uffwachs des darby stehenden Jüngern Holtzes , und Jn anderwäg,
Schaden undt nachtheil widerfahren etc . darumben auch syn Grichts Ur-
thel byhanden habe . Derowegen des vorgedachten Sekhelmeister Zürchers
säligen gewesnen Schuldners , Nechst Verwandten , Söhn [ Jakob und Werner
Zürcher ^ ] , undt Brüederen [Heinrich und Werner Zürcher $ ] vermeinende,
die Versumnus nit Jren , sonders den Steinerischen Erben Selbs zuze-
rechnen , die vor 10 Jaren wye gehört , an Holtz zuo genüegen hätendt
bezalt werden können : Sindt nit gewillet , was wyters mehr güetlich zuo
tractieren , Sonders sich einfältig der erstangeregten Raths Erkhandt-
nuss zuo behelffen ; Gedunckht sy zwahr ettwas frömbd , dass das überige
noch stehende Holtz , zuosambt dem gesagten Hauptbrieff So dermalen
Käufflieh dargeben worden , Jn einer Hand undt gwalt Pliben Sölte , wer-
dendts aber alles offtgedachten Steinerischen Erben heimstellen und
Jrem belieben und willen verneren ires Verhaltens überlassen.

Dis Jst was Jch Jn erfahrung bringen mögen , dem Herren hiemit zuo wyt-
terem Verhalt der Jnteressierten nit bergen wellen , und darmit Sambt-
lich Gottes gnädiger Bewahrung empfehlende " .

1) s . AH 98/62
2 ) In diesen Streit , der seit 1628 andauerte , waren die Erben des Hans Pe¬

ter Steiner , von Zürich , einerseits und jene des Jakob Zürcher , von Men¬
zingen , andererseits verwickelt . Dabei involviert war als Bürge Jakob
Zürchers auch Konrad III . Zurlauben und nach dessen 1629 erfolgten Tod
sein Nachlassverwalter und Erbe Beat II . Zurlauben . s . AH 79/14

3 ) s . AH 31/78 sowie AH 92/120 4 ) s . AH 92/120
5 ) S . AH 48/7
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